
             
(Name, Vorname)  (Ort und Datum) 
Erklärung 
zum Antrag auf 

 
Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt 

 
Mir/Uns ist bekannt, dass Leistungen der Sozialhilfe vom Einsatz des eigenen Einkommens und  
Vermögens, sowohl im Inland als auch im Ausland, abhängig sind und ich verpflichtet bin/wir  
verpflichtet sind, das gesamte Einkommen und Vermögen ab Bekanntwerden der Sozialhilfe- 
bedürftigkeit/ vom Tage der Antragstellung an einzusetzen. 

Ich erkläre /wir erklären Folgendes zu meinem/unserem Vermögen: nein ja Wert 
    

1. Bargeld          € 
     

2. Girokonto     
 bei der Bank (z.B. Sparkasse oder Bank im Ausland)    
                                      IBAN:               € 
     

3. Sparbuch/Sparkonto/Tagesgeldkonto     
 bei der Bank (z.B. Sparkasse oder Bank im Ausland)    
                                      IBAN:               € 
                                      IBAN:               € 

     
4.  Sonstige Konten 

(z.B. Heimkonto/Bewohnerkonto, Konto bei einer Baugesell-
schaft, Internetkonto Paypal)  

   

               € 
               € 
     

5. Auflösungen von Konten in den letzten 10 Jahren 
bei der Bank     

   

              IBAN:               € 
     

6. Wertpapiere oder Forderungen (z.B. Aktien, sonst. Wertpa-
piere, Sparbriefe, Festgeldkonten und sonstige Forderungen) 
wo bzw. gegen wen: 

   

               € 
     

7. Hauseigentum/Wohnungseigentum (auch im Ausland),  
vollständige Anschrift: 

   

               € 
     

8. Sonstiger Grundbesitz (auch im Ausland),  
gelegen in: 

   

               € 

9. Bausparvertrag    

 Bausparkasse:         

 Bausparsumme:       € derzeitiges Bausparguthaben:       € 

     

10. Staatlich gefördertes Altersvorsorgevermögen    

 z.B. Riester-Rente               € 

 u.a. Zusatzrenten               € 
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  nein ja Wert 

11.  Bestattungsvorsorgeverträge/Grabpflegeverträge oder 
Grabpflegekonten 
(z.B. bei Bestattungsunternehmen) 

   

               € 
               € 

     

12. Versicherungen (z.B. Lebensversicherung; Lebensversiche-
rung im Todesfall; Kapitallebensversicherung) 

   

 Versicherungsgesellschaft:         

 Versicherungssumme:       € derzeitiger Rückkaufswert:       € 

     
13. Änderungen in den Vermögensverhältnissen in den  

letzten 10 Jahren (z.B. Vermögenswerte geerbt/vererbt/ 
verkauft/übertragen/verschenkt) 

   

 Art und Umfang bzw. Höhe:     
               € 
               € 
     

14.  Halter/in eines Kraftfahrzeugs (z.B. Personenkraftwagen/ 
Motorrad, etc.):  

 
 

 
 

 
      € 

 Amtliches Kennzeichen: :___________________     
 Hersteller: _____________________ 

Modelltyp: _____________________ 
Baujahr:  ______________________ 
Kilometerleistung: ____________ km 
Anzahl der Türen: _______________ 

 Automatik oder  Schaltung 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
15. Andere Vermögenswerte (z.B. Gold, Silber, Schmuck, Brief-

marken-/Münzsammlungen, Kryptogeld, E-Bike, Wohnwagen) 
   

               € 
               € 

 
Die erforderlichen Nachweise bzw. Unterlagen sind beigefügt. 
 
Das Sozialamt der Stadt Bielefeld hat auf meine/unsere Mitwirkungspflichten bei der Feststellung 
sozialhilferechtlicher Hilfebedürftigkeit unter Bezugnahme auf § 60 Abs. 1 Nr. 1 Erstes Buch Sozi-
algesetzbuch - Allgemeiner Teil - hingewiesen. 
 
Mir/uns ist bekannt, dass 

 Vermögenswerte bis zu einer Höhe von 10.000 € für Alleinstehende und bis zu weiteren 10.000 € 
bei Ehe- bzw. Lebenspartner*innen unberücksichtigt bleiben. Für im Haushalt lebende Kinder blei-
ben je 500 € unberücksichtigt. (§ 1 der Durchführungsverordnung zu § 90 SGB XII).  
 

 jede Überschreitung dieses Freibetrages unverzüglich dem Sozialamt mitzuteilen ist.   
 

 falsche, unvollständige oder verspätete Angaben zu den Vermögensverhältnissen die Einleitung ei-
nes Strafverfahrens (§ 263 Strafgesetzbuch) nach sich ziehen können. 
 

 
 
 
(Unterschrift Antragsteller*in bzw.  
 Betreuer*in oder Bevollmächtigte*r) 

 (Unterschrift Ehegattin / Ehegatte) 

 


